
Allgemeine Produktsicherheitsverordnung

Ab dem 13. Dezember 2024 tritt die Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) der EU in Kraft. 
Diese Pflichten gelten für alle Produkte, die ab dem 13.12.2024 erstmalig in der EU in Verkehr gebracht 
werden. 

Pflichtangaben für Produkte 

1. Herstellerangaben:

• Swissbit Germany AG
Bitterfelder Straße 22
12681 Berlin

• Startseite: www.swissbit.de

E-Mail: info@swissbit.com

Telefon: +49 30 936 954 0

Vorstand: Lars Lust, Chris Schwarze

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Thomas Luft

Umsatzsteuer-ID: DE813550740

2. Produktidentifikatoren:

TSE USB Stick Fiskal-Lösung für Deutschland

Zukunftssichere TSE mit 384-Bit-Verschlüsselung (über den Anforderungen des BSI) 

Swissbit TSE - Fiskal-Lösung für Deutschland

as Swissbit TSE kombiniert den "Cryptographic Service Provider (CSP)" und die Anwendung "Security 

Module Application for Electronic Record Keeping Systems" (SMAERS) mit den Zertifikaten und dem 

Speichermedium.

8 GB NAND-Speicher stehen sowohl für den sicheren Fiskalspeicher zum Signieren von 

Steuertransaktionen als auch für den freien Benutzerspeicher zur Verfügung. Letzteres kann vom System für

andere Aufgaben verwendet werden.

Die digitale Schnittstelle übernimmt die Erfassung von Transaktionen, den sicheren Export von Steuerdaten 

und die Verwaltung der TSE.

Registrierkassen-Hersteller können die Swissbit TSE-Lösung problemlos in ihre POS-Systeme integrieren. 

Neben dem TSE bietet Swissbit auch ein SDK (Software Development Kit), Treiber und Support für 

Windows, Linux, Android und Embedded-Systeme. Die Swissbit microSD-Speicherkarte TSE wird über die 

Standard-SD-Kartenbusschnittstelle angeschlossen.



• Hardwarelösung mit Steckverbindung: Ideal zum Nachrüsten bestehender Kassensysteme 

• Garantierte Lebensdauer von bis zu 20 Millionen Signaturen 

• Unterstützt alle BSI-konformen Sicherheitsstandards 

• Volle 5 Jahre Zertifikatslaufzeit 

3. Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:

• Nicht in feuchter Umgebung verwenden. Möglicherweise anfällig für hochstatische Einflüsse.

Für Produkte, die vor dem 13. Dezember 2024 erstmalig in der EU in Verkehr gebracht wurden, gelten diese 
neuen Informationspflichten nicht. Diese Produkte dürfen weiterhin ohne die oben genannten Angaben 
angeboten und verkauft werden. 

 


